
SICHERHEITSABTEILUNG 

Tel 044 736 51 44 

Fax 044 734 38 58 

sicherheit@urdorf.ch 

 

 
 

 

Gesuch um Bewilligung von Bauarbeiten in den Ruhezeiten 
(nach § 4a der kantonalen VO über den Baulärm und Art 21 und 26 der Polizeiverordnung 

Urdorf).  
Das Gesuch muss mindestens 10 Tage vor Arbeitsbeginn, gut leserlich und vollständig ausgefüllt, 
per Post, Fax oder E-Mail eingereicht werden. 
 
Für den Einsatz eines/einer 

 Ankerbohrgerätes   hydraulischen Abbauhammers  Freifallramme 

 Vibrationsramme   Horizontalramme  Hydraulikramme 

 Sondierbohrgerätes  Höchstdruckwasserstrahlanlage  Strassenbaumaschine(n) 

 Andere Geräte/Arbeiten, Bezeichnung: _______________________________________________ 

 
Gesuchsteller/in 

Betrieb __________________________ Tel. G  ______________ Fax _________________ 

Strasse Nr.  __________________________ Mobile ___________________________________ 

PLZ, Ort __________________________ E-Mail ___________________________________ 

 

Verantwortliche Person vor Ort 
 

Name __________________________ Tel. P  ______________ Tel. G _______________ 

Vorname  __________________________ Mobile ___________________________________ 

Strasse Nr.  __________________________ Fax ___________________________________ 

PLZ, Ort  __________________________ E-Mail ___________________________________ 

 

Bewilligungszweck (Detaillierte Angaben zu den Arbeiten mit Begründung) 

 
 

Baustelle 

Ort, Strasse  ___________________________________________________________________ 

Name  ___________________________________________________________________ 
 

Daten / Zeiten 

Datum von ____________ bis_____________ Zeit von_________ bis_________ 

Datum von  ____________ bis_____________ Zeit von_________ bis_________ 

 

Datum Name Vorname (Blockschrift) Unterschrift Gesuchsteller 

 

 

___________________________________________________________________ 



SICHERHEITSABTEILUNG 

Tel 044 736 51 44 

Fax 044 734 38 58 

sicherheit@urdorf.ch 

 

 
 

 

 

Bewilligung: 

 Das vorliegende Gesuch zur Ausführung von Bauarbeiten in den Ruhezeiten gemäss § 4a der 
VO über den Baulärm Kt Zürich sowie Art. 21 und 26 der Polizeiverordnung Urdorf wird bewilligt. 

Datum von ____________ bis_____________ Zeit von_________ bis_________ 

Datum von  ____________ bis_____________ Zeit von_________ bis_________ 

Folgende gesetzlichen Grundlagen sind integrierende Bestandteile dieser Bewilligung: 

 Verordnung über den Baulärm des Kantons Zürich vom 27. November 1969 

 Polizeiverordnung der Gemeinde Urdorf vom 30. November 2011 

 Das vorliegende Gesuch wird abgelehnt (gemäss beiliegender Begründung) 

 
Hinweise und Auflagen: 

 Die Anwohner sind rechtzeitig Mittels Laufblatt über die bevorstehenden Bauarbeiten zu informie-
ren. Eine Kopie des Laufblattes ist der Sicherheitsabteilung der Politischen Gemeinde Urdorf zu-
kommen zu lassen. 

 Auf eine Lärmmessung wird verzichtet. Treten diesbezüglich Probleme auf, so wird die Gemeinde-
polizei gemäss § 8 der kantonalen Verordnung über den Baulärm vom 27. November 1969 beauf-
tragt, Lärmmessungen durchzuführen. Sollte der Lärm die zulässigen Werte überschreiten, so wer-
den die Kosten der allfälligen Messungen dem ausführenden Unternehmen auferlegt und Mass-
nahmen zur Lärmreduktion angeordnet. 

 Diese Bewilligung stützt sich auf die Verordnung über den Baulärm des Kantons Zürich vom 27. 
November 1969 und auf die Polizeiverordnung der Politischen Gemeinde Urdorf vom 30. November 
2011. Laut § 11 können Übertretungen der erwähnten VO über den Baulärm und der gestützt da-
rauf erlassenen Anordnung mit Busse bestraft und, bei Widerhandlungen gegen Anordnungen zur 
Einstellung von Bauarbeiten, durch Zwangsvollstreckung verhindert werden. 

 Die Sicherheitsabteilung der Politischen Gemeinde Urdorf behält sich vor, diese Bewilligung bei 
Verstössen jederzeit aufzuheben oder ergänzende Bestimmungen zu erlassen. 

 
Kosten: 

Die Kosten dieser Bewilligung betragen Fr 100.00. 

Sie sind mit der beiliegenden Rechnung zu begleichen. 

 

Datum  In Ermächtigung des Gemeinderates Urdorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, beim Gemeinderat Urdorf schriftlich Einsprache erhoben 
werden. Die Einspracheschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau 
zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. 
 
Beilage: 
 Rechnung mit Einzahlungsschein 

Kopie an: 
 Stadtpolizei Schlieren (Schlieren/Urdorf) 
 Liegenschaftenabteilung (sofern notwendig) 
 Akten 
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